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•	 Erneute	amtliche	Bekanntmachung	zum	Satzungsbeschluss	des	
	 Bebauungsplans	Nr.	54	„Möbelmarkt	an	der	Oderstraße	ggü.	Nuthestraße“

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Teltow	hat	in	öffentlicher	Sitzung	
am	16.06.2010	den	Bebauungsplan	Nr.	54	„Möbelmarkt	an	der	Oderstraße	 
ggü.	Nuthestraße“	als	Satzung	beschlossen.	Die	Begründung	wurde	gebilligt.
Der	Geltungsbereich	befindet	sich	an	der	Oderstraße	ggü.	der	Einmündung	
zur	Nuthestraße.	Er	besteht	aus	dem	Flurstück	163	der	Flur	18	und	ist	in	dem	
folgenden	Kartenausschnitt	dargestellt:

Dieses	wird	hiermit	bekannt	gegeben.
Der	Bebauungsplan	Nr.	54	„Möbelmarkt	an	der	Oderstraße	ggü.	Nuthestraße“	
tritt	mit	dem	Tag	dieser	Bekanntmachung	gemäß	§	10	Abs.	3	des	Baugesetz-
buches	(BauGB)	i.V.m.	§	214	Abs.	4	BauGB)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	23.	September	2004	(BGBl.	I	S.	2414),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	
Gesetzes	vom	31.07.2009	(BGBl.	I	S.	2585),	in	Kraft.

Jedermann	kann	die	Satzung	des	Bebauungsplanes	einschließlich	der	Begrün-
dung	 im	Verwaltungsgebäude	der	Stadt	Teltow,	Marktplatz	1/3,	Raum	0.01,	
Bürgerservice	im	Erdgeschoss	während	der	üblichen	Dienststunden	einsehen	
und	über	ihren	Inhalt	Auskunft	verlangen.

Erneute amtliche Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 54 „Möbelmarkt an der Oderstraße ggü. Nuthestraße“

Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	BauGB	über	die	Fälligkeit	
etwaiger	Entschädigungsansprüche,	deren	Leistung	schriftlich	beim	Entschä-
digungspflichtigen	zu	beantragen	 ist,	und	des	§	44	Abs.	4	BauGB	über	das	
Erlöschen	von	Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.

Gemäß	§	215,	Abs.1	BauGB	sind:
1.		eine	nach	§	214	Abs.1	Nrn.	1	und	2	BauGB	beachtliche	Verletzung	der	dort	

bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften	unerheblich

und

2.		nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	des	Abwägungsvor-
ganges	unbeachtlich,	

wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	dieser	Bekanntmachung	schriftlich	
gegenüber	der	Stadt	Teltow	geltend	gemacht	worden	sind.	Bei	der	Geltend-
machung	ist	der	Sachverhalt,	der	die	Verletzung	oder	den	Mangel	begründen	
soll,	dazulegen.	

Teltow,	den	28.	Oktober	2010

gez.	
Thomas	Schmidt
Bürgermeister
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